
Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, 
Kolleginnen und Kollegen 

zur Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, mit dem das Alternative Investmentfonds Manager­
Gesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 2018, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, 
das Investmentfondsgesetz 2011, das Pensionskassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 
2016, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018, das Zahlungsdienstegesetz 2018 und das 
Konsumentenschutzgesetz geändert werden (1364 der Beilagen), in der Fassung des 
Ausschussberichtes (1374 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die Regierungsvorlage (1364 der Beilagen) wird wie folgt geändert: 

A. Artikel 7 (.-4.°nderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016) wird wie folgt geändert: 

1. Nach Z 3 wird folgende Z 3a eingefügt: 

„ 3a. § 128 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

„Marketingmitteilungen müssen eindeutig als solche erkennbar sein und dürfen nicht im Widerspruch zu den 
gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 veröffentlichten Informationen stehen.'"' 

2. In Z 17 wird in§ 340 Abs. 12 nach dem Zitat „§ 109a," das Zitat „§ 128 Abs. 2," eingefügt. 

B. Artikel 8 (.-4.°nderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018) wird wie folgt geändert: 

1. Nach Z 10 wird folgende Z 1 Oa eingefügt: 

„ 1 Oa. § 49 letzter Satz lautet: 

„Marketingmitteilungen müssen eindeutig als solche erkennbar sein und dürfen nicht im Widerspruch zu den 
gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 veröffentlichten Informationen stehen."" 

2. In Z 2 5 wird in § 117 Abs. 6 nach dem Zitat „§ 2 Abs. 1 Z 16 und 17," das Zitat „§ 49," eingefügt. 

Begründung 
Im Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 und im W ertpapieraufsichtsgesetz 2018 soll klargestellt werden, dass 
Marktingmitteilungen den Anforderungen des Art. 13 der Verordnung (EU) 2019/2088 entsprechen müssen. 
Damit soll auch klargestellt werden, dass Art. 13 der Verordnung (EU) 2019/2088 auch von der Strafbestimmung 
des §322 Abs.1 Z5 VAG2016 bzw. §322 Abs.2 Z5 VAG 2016 und des §95 Abs. 1 Z31 WAG2018 
hinsichtlich der Marktingmitteilungen umfasst ist. 
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